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zeinen mehr grundherrschafl:licher oder mehr genossenschafl:licher Herkunft: sein. 
Aber auch in dieser Begrenzung sieht sich der Vf. infolge des ganz unterschied­
lichen Standes der Forschung nicht in der Lage, Antriebskräfte und Entwick­
lungsrichtungen der Gesamterscheinung, ihr nach Zeit und Ort unterschiedliches 
Auftreten und die Schichtung ihres Inhalts einheitlich in den Griff zu bekom­
men. Vielmehr möchte er nur eine Vorarbeit für dieses Ziel leisten, zu dessen 
Erreichung er im wesentlichen zwei Hilfsmittel beisteuert. Er gibt einmal einen 
ebenso genauen wie nützlichen, geographisch gegliederten Nachweis aller ein­
schlägigen Editionen im deutschsprachigen Raum mit seinen Grenzzonen und des 
weit verstreuten Schrifttums. Zum andern liefen er in acht gleichen Grundkarten 
mit jeweils 50 Jahren Abstand und in acht Zeitdiagrammen mit einer Gegen­
überstellung von je vier Landschaften eine Obersicht über die zeitliche und ört­
liche Schichtung. Leider hat er hier aber sein Blickfeld überraschend verengt. 
Er zieht nur die in der Sammlung von Jakob Grimm (1840-1878) enthaltenen 
Stücke heran und von diesen wiederum nur diejenigen, die aus dem heutigen 
Gebiet der Bundesrepublik stammen. Nun ist sicher richtig, daß die großen 
Weistümersammlungen Österreichs (hg. von der Österr. Akademie der Wissen­
schaften) und der Schweiz (enthalten in der Sammlung schweizerischer Rechts­
quellen) so weit fortgeschritten sind, daß sie in Gegenüberstellung zu den 
engeren und zersplitterten Bemühungen in Deutschland seit Grimm kartogra­
phisch ein schiefes Bild ergeben würden. Aber es leuchtet nicht ein, daß aus dem 
gleichen Grunde auch für Deutschland alles in den letzten hundert Jahren ver­
öffentlichte Material beiseite bleibt, weil die Grimmsehe Sammlung im Hinblick 
auf die räumliche und zeitliche Erfassung ihres Gegenstandes "bislang auch die 
einzig mögliche Grundlage einer derartigen Darstellung" bilde. Der Vf. hat 
selber die bekannten inneren Grenzen und Ungleichmäßigkeiten dieser Samm­
lung geschildert. Soll man sie, weil sie in der neueren Forschung nach Ansatz 
und Fortgang in noch stärkerer Unterschiedlichkeit weiterentwickelt worden ist, 
deshalb gleichsam absolut setzen? Wenn man es tut, sollte man wenigstens folge­
richtig dabei bleiben und nicht alles, was jenseits der heutigen Grenzen der 
Bundesrepublik liegt, z. B. Thüringen oder das Elsaß, beiseite lassen. Für eine 
Rechtserscheinung des 13.-17. Jh. ist die Bundesrepublik keine einleuchtende 
Bezugsgröße, und ein amputierter Jacob Grimm vermag wenig zu überzeugen. 

Hermann Krause 

Siegfried B r o ß , Untersuchungen zu den Appellationsbestimmungen der 
Reichskammergerichtsordnung von 1495, Berlin 1973, Duncker u. Humblot, 
109 S., bringt die alten und neuen Kontroversen über das Verhältnis von deutsch­
rechtlicher Urteilsschelte und römisch-kanonischer Appellation durch genaue Ana­
lysierung der einschlägigen Bestimmungen der Reichskammergerichtsordnung ein 
Stück weiter. Die politische Frage der Gewichtsverteilung zwischen reichsrecht­
licher und territorialer Remtspflege, die grundsätzlime Versmiedenartigkeit einer 
Rollenverteilung zwismen Richtern und Urteilern (Umstand, Schöffen) auf der 
einen, einer Rimter-Hierardlie auf der andern Seite erscheinen hier in einer 
spezifism prozeßtechnismen Einkleidung. Der Verfasser gelangt über das starre 
Entweder-Oder älterer rezeptionsgesdlichtlimer Betrachtung dadurm hinaus, daß 
er hinter dem einfachen Etikett "römism-kanonism• die mannigfamen Ausein­
andersetzungen, Entwiddungen und Anknüpfungspunkte ersimtlim mamt, die in 
Legistik und Kanonistik beschlossen lagen, besonders in dem reimen Bestand 
spätmittelalterlimer Prozeßsdlrifl:en. Ihnen korrespondiert die senwer überseh­
bare Vielfalt der Quellen des deutsdien Remts. Stellt man die Reichskammer­
gerimtsordnung in diesen lebendigen Fluß mit seinem Hinüber und Herüber, so 
zeigt sidl, daß man zwar von einer Romanisierung des Verfahrens spredlen muß, 


